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Wir fordern die Fortsetzung 

der im Regierungsprogramm 2020-2024 verankerten 
 
 

Stärkung der Selbsthilfe 
 
 

im Regierungsübereinkommen der ÖVP und der SPÖ. 
 
 
 
BUNDESVERBAND SELBSTHILFE ÖSTERREICH (BVSHOE) 
 
 
Wir sind die einzig demokratisch legitimierte und österreichweite Vertretung von 
Menschen, die sich in Selbsthilfe- und Patient:innenorganisationen im Gesundheits- 
und Sozialbereich zusammengeschlossen haben. 
 
Wir, der Dachverband der bundesweit tätigen, themenbezogenen Selbsthilfe- und 
Patientenorganisationen Österreichs, wurden 2018 über Initiative des Dachverbandes 
der Sozialversicherungsträger und des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz gegründet und werden seither von diesen unterstützt. 
 
 

 Die gemeinschaftliche Selbsthilfe ist ein anerkanntes fixes Standbein des 
Gesundheits- und Sozialwesens, da sie unter anderem folgende wichtige 
Aufgaben erfüllt: Information und Beratung, Stärkung der Gesundheits- und 
Sozialkompetenz, (gegenseitige) Unterstützung der Betroffenen, Prävention und 
Entstigmatisierung, Vertreten der Anliegen Betroffener im Gesundheits- und 
Sozialwesen und viele verfolgen auch das Ziel, die Gesundheits- und 
Sozialversorgung sowie das Gesundheits- und Sozialwesen patient:innen- und 
betroffenenzentrierter zu gestalten. 

 
 Diese unersetzlichen Aufgaben werden derzeit überwiegend ehrenamtlich und 

oft unter Einsatz privater finanzieller Mittel erbracht. Für Unabhängigkeit und 
Transparenz ist gemäß internationalen vergleichbaren Benchmarks eine 
staatliche Basis- und Projektfinanzierung nötig, damit die enorm hohe Qualität der 
Arbeit auch weiterhin gesichert werden kann. 

 
 Kollektive Patient:innenbeteiligung ist die Mitgestaltung des Gesundheits- und 

Sozialwesens und Zukunftsgestaltung insbesondere die Gestaltung und 
Teilnahme an Entscheidungsprozessen sowie der Entscheidungsfindung durch 
die Einbindung von gewählten und somit demokratisch legitimierten Selbsthilfe- 
Patient:innenvertreter:innen gemäß EU-Vorgaben. 
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 Darüber hinaus erhöht kollektive Patient:innenbeteiligung die gesundheitliche 
und soziale Chancengerechtigkeit sowie die Transparenz im Gesundheits- und 
Sozialwesen, fördert gesamtheitlich das gegenseitige Verständnis der 
AkteurInnen und trägt zur Steigerung der individuellen und systemischen 
Gesundheits- und Sozialkompetenz bei. 

 
 
Selbsthilfe- und Patient:innenorganisationen haben daher eine Schlüsselrolle in der 
Gesundheitsförderung. 
 
 
 

Forderungen zur Stärkung der Selbsthilfe 
 
 

 Gesetzliche Verankerungen der Selbsthilfe in Österreich in Form eines 
Beteiligungsgesetzes. Prozess in zwei untrennbaren Phasen - diese wurde 
bereits von allen Parteien in diversen Gesundheitspolitischen Foren von 
sämtlichen im Parlament vertretenen Parteien unterstützt und als notwendig 
betrachtet. 

 
 Gesicherte österreichweite, einheitliche und transparente Basis- und 

Projektfinanzierung für Selbsthilfe- und Patient:innenorganisationen auf 
Bundesebene. 

 
 Formalisierte Beteiligung von Selbsthilfe- und Patient:innenvertreter:innen in 

sämtlichen und relevanten sozial- und gesundheitspolitischen 
Bundesgremien. 

 
 
 
Wien, am 17. Februar 2025 
 
 
 
 

 

Angelika Widhalm  Waltraud Duven  Sabine Röhrenbacher 
Vorsitzende  Stv. Vorsitzende  Geschäftsführung 

 


